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Am Schölerberg 1 

49082 Osnabrück
Stellungnahme Dr. Holtappels zum Niedersachsenvertrag SAPV

Sehr geehrter Herr Prof. Hardinghaus,

gerne komme ich Ihrer Bitte nach und nehme zu den Positionen Dr. Holtappels Stellung.

1. Der Niedersachsenvertrag sieht in der Tat vor, dass das Palliative Care Team als sol​ches Leistungserbringer ist. Meines Erachtens nur diese Lösung mit den Vorgaben des § 132d SGB V rechtlich vereinbar. Ich weiß, dass Herr Dr. Holtappels eine andere Rechtsauffassung publiziert hat, halte diese aber – offenbar in Übereinstimmung – mit den niedersächsischen Krankenkassen für unzutreffend.

Man mag darin eine Regelung sehen, die dem Selbstverständnis der niedergelassenen Ärzte widerspricht. Allerdings hat in den letzten Jahren diesbezüglich durchaus ein ge​wisser Meinungswandel eingesetzt und viele im ambulanten Bereich tätige Ärzte haben mit einer solchen Rechtsposition ebenso wenig Probleme wie ihre Kollegen im Kran​kenhaus. 

Der Niedersachsenvertrag stellt daher klar, dass das Palliative Care Team auch Ver​tragspartner des Patienten ist, was aus zivilrechtlicher Sicht durchaus sachgerecht ist. Eine solche Komplexleistung „aus einer Hand“ entspricht dem durch § 37b SGB V vor​gegebenen Leistungsinhalt. 

Von daher sehe ich keine Notwendigkeit, den Vertrag zu ändern.

2. Einschlägige Rechtsgrundlage in Niedersachsen ist bekanntlich nicht die MBO-Ä sondern die Berufsordnung der Ärztekammer Niedersachsen. Aus dieser Berufsordnung ist § 23 einschlägig. 

Es trifft zu, dass danach Ärzte grundsätzlich keine Berufsausübungsgemeinschaft mit z.B. einer Pflegedienst GmbH begründen können. Gleichwohl hat der Vorstand der Ärztekammer Niedersachsen die Möglichkeit, den teilnehmenden Ärzten gem. § 32 Abs. 3 des Kammergesetzes für die Heilberufe eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Dafür dürften auch angesichts der besonderen Situation der SAPV durchaus gute Chancen bestehen.

Unabhängig davon überlegen mehrere Palliative Care Teams die Gründung einer Ma​nagementgesellschaft analog §§ 73b Abs. 4 S. 3 Nr. 3, 73c Abs. 3 S. 1 Nr. 3, 140b Abs. 1 Nr. 4 SGB V, welche SAPV durch zugelassene Leistungserbringer, d.h. unter anderem Vertragsärzte anbieten. Zwar regelt § 132d SGB V diese Möglichkeit nicht ausdrücklich; sie ist durch die Norm aber auch nicht ausgeschlossen. 

Dieser Weg ist auch nicht anrüchig. Z.B. hat der Hausarztverband für die Durchführung der hausarztzentrierten Versorgung eine solche Gesellschaft gegründet. Steuerlich ha​ben solche Gesellschaften zudem Eingang in das Jahressteuergesetz 2009 gefunden. 

Fazit: Die Vorgaben des Niedersachsenvertrages sind aus meiner Sicht gut umsetzbar. Entsprechende Auskünfte habe ich bereits zahlreichen anfragenden Ärzten erteilt, so dass keine Bedenken bestehen, meine Stellungnahme an Dritte weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. jur. Scholz
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